
Baugespanne
Im Erdgeschoss, Rathausstrasse 6, Baar, liegen folgende Baupläne zur Einsicht auf: 

HCI GmbH, Usteristrasse 9, 8001 Zürich, Teilabbruch Gebäude Assek.Nr. 2115a mit 
 Neubau Geschäftshaus auf GS Nrn. 3037 und 3038, Neuhofstrasse 21, geändertes Projekt, 
Auflage ab 11. Mai 2018; Einsprachefrist bis 30. Mai 2018.

Die Profile sind erstellt. Einsprachen sind gemäss § 45 des kantonalen Planungs- und Bau-
gesetzes mit Antrag und Begründung beim Gemeinderat Baar einzureichen. 

Aktuell
Gemeindeversammlungsvorlage

Diese Woche wird die Gemeinde-
versammlungsvorlage für die 
Gemeindeversammlung vom 
Mittwoch, 13. Juni 2018, 19.30 Uhr, 
Gemeindesaal, versandt. Eben- 
falls kann diese im Internet unter  
www.baar.ch eingesehen werden. 
Die Traktandenliste können Sie  
aus nebenstehendem Inserat 
entnehmen.

Auslandhilfe – Ausrichtung 
eines Beitrages

Der Gemeinderat hat an der Sitzung 
vom 9. Mai 2018 beschlossen, im 
Rahmen der Auslandhilfe einen 
Beitrag von CHF 10 000.– für das 
Hospital Andino del Alto Chicama in 
Coina in Peru zu leisten. Der Beitrag 
wird an den Förderkreis Hospital 
Andino, Peru e. V. überwiesen.

Über die weiteren Beiträge im 
Rahmen der In- und Auslandhilfe 
befindet der Gemeinderat im 
Herbst dieses Jahres.

Vernehmlassung

Die Finanzdirektion des Kantons 
Zug lädt den Gemeinderat zur 
Stellungnahme zur Änderung des 
Steuergesetzes, sechstes Revi-
sionspaket, bis 13. Juli 2018 ein. Bei 
dieser Gesetzesrevision geht es in 
erster Linie um die Umsetzung der 
Steuervorlage 17. Gleichzeitig 
werden verschiedene Änderungen 
in der Steuergesetzgebung auf 
Bundesebene ins kantonale Recht 
übernommen.

«Märt-Zmorge» am Samschtig-
Märt

Bis zum 27. Oktober 2018 wird den 
Besucherinnen und Besuchern am 
Samschtig-Märt ein reichhaltiges, 
saisonales und gluschtiges «Märt-
Zmorge» serviert. Alle Produkte 
stammen von langjährigen und 
treuen Marktfahrerinnen und Markt-
fahrern.

Reservationen werden von  
Sandra Roth gerne telefonisch  
(079 357 25 86) oder per E-Mail 
(sandra.roth@baar.ch) entgegen-
genommen.

Um allenfalls Freunden, Bekannten 
oder ... eine Freude zu bereiten, 
können auch Gutscheine für das 
«Märt-Zmorge» beim Empfang der 
Einwohnergemeinde erworben 
werden.

Das Rathus-Schüür-Team freut sich 
auf Ihren Besuch.

Baubewilligung

KIRKBI Real Estate AG, Oberneu-
hofstrasse 3, Postfach 1457, Baar, 
vertreten durch Martin Lenz ag, 
Generalunternehmung, Langgasse 
47b, Baar: Anpassung Umgebungs-
gestaltung sowie neue Parkierung 
auf GS Nr. 2012, Sihlbruggstrasse 3, 
3a und 3b
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Feuerwehrübungen
Aufgebot zu Übungen:
Mittwoch 16. 5. 2018 19.30 Uhr Löschzug Blickensdorf 
Donnerstag 17. 5. 2018 19.30 Uhr Führungsunterstützung
Freitag 18. 5. 2018 19.30 Uhr Löschzug Allenwinden
Freitag 25. 5. 2018 19.30 Uhr Löschzug Inwil
Freitag 25. 5. 2018 19.30 Uhr Löschzug Sanität

Entschuldigungen sind bis spätestens zum Beginn der Übung an den Verantwortlichen zu 
richten. Im Weiteren gilt die entsprechende Weisung des Kommandos.
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Gesuch Freigabe Reserve-Bauzone
Im Erdgeschoss, Rathausstrasse 6, Baar, liegt folgendes Gesuch zur Einsicht auf:

Patrick Felder, Zentralstrasse 13, 6030 Ebikon 
Frieda Zürcher, Bahnhofstrasse 17, 6340 Baar 
Kanton Zug, Baudirektion, Fachstelle Landerwerb/Immobiliengeschäfte,  
Aabachstrasse 5, 6300 Zug

Gesuch um Freigabe der Reserve-Bauzone Ruessen auf GS Nrn. 2315, 2319, 4018

Einsprachefrist bis 30. Mai 2018.

Einsprachen sind gemäss § 45 des kantonalen Planungs- und Baugesetzes mit 
Antrag und Begründung beim Gemeinderat Baar einzureichen.

Baar, 9. Mai 2018  Gemeinderat Baar
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Öffentliche Auflage 
Quartiergestaltungsplanung Ruessen

Im Gebiet Ruessen in Sihlbrugg befindet sich eine Reserve-Bauzone. Um diese 
einer definitiven Bauzone zuführen zu können, ist gemäss kommunaler Bauord-
nung eine Quartiergestaltungsplanung vorzunehmen. Diese wurde im Verlauf 
des letzten Jahres durch die privaten Grundeigentümer erarbeitet und durch die 
Abteilung Planung/Bau begleitet. Der Gemeinderat hat die Planung am 4. April 
2018 zur öffentlichen Mitwirkung verabschiedet. Das Gesuch um Freigabe der 
Reserve-Bauzone sowie die Ausscheidung einer kantonalen Spezialbaulinie er-
folgen gemäss separater Publikation.

Die Quartiergestaltungsplanung ist gemäss § 37 Abs. 1 PBG ein gemeindlicher 
Richtplan. Im Rahmen der öffentlichen Mitwirkung werden folgende Unterlagen 
aufgelegt:

Verbindlicher Bestandteil
1. Quartiergestaltungsplan Ruessen, Massstab 1:1000 vom 29. März 2018
2. Handlungsanweisungen vom 29. März 2018

Orientierender Bestandteil
3. Erläuternder Bericht vom 29. März 2018
4. Beschluss des Gemeinderates vom 4. April 2018

Die Auflage erfolgt von Freitag, 11. Mai 2018, bis und mit Montag, 11. Juni 2018, 
während der ordentlichen Büroöffnungszeiten (Montag bis Freitag, 8.00 bis 
11.45 Uhr und 13.30 bis 17.00 Uhr, Montag bis 18.00 Uhr) im Erdgeschoss, Rat-
hausstrasse 6, Baar. Die Unterlagen sind ebenfalls auf der Website der Einwoh-
nergemeinde Baar einsehbar.

Allfällige Anregungen aus der öffentlichen Mitwirkung werden geprüft und flies-
sen entsprechend in die Quartiergestaltungsplanung Ruessen ein. Da es sich um 
einen behördenverbindlichen Richtplan handelt, entfällt die Beschwerdemög-
lichkeit nach § 41 PBG. Die Quartiergestaltungsplanung Ruessen wird anschlies-
send durch den Gemeinderat Baar festgesetzt.

Baar, 16. Mai 2018     Gemeinderat Baar
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Die Fachstelle Kind und Jugend organisiert die

Sommerbar Pitaya
für Jugendliche zwischen 13 und 20 Jahren.

Samstag, 19. Mai 2018,
19.00 bis 22.00 Uhr
beim Velounterstand der Mehrzweckanlage Rainhalde in Inwil

Du möchtest einen chilligen Samstagabend mit deinen Freunden verbringen 
und dabei das Sommerfeeling spüren? – Dann bist du in der Sommerbar Pitaya 
genau richtig! Weitere Daten sind:

2., 9., 16. und 23. Juni 2018
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Gemeindeversammlung vom Mittwoch, 
13. Juni 2018

Für die nächste Gemeindeversammlung vom Mittwoch, 13. Juni 2018, 19.30 Uhr, 
Gemeindesaal Baar besteht folgende Traktandenliste:

1. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 13. Dezember 2017 – Genehmigung

2. Geschäftsbericht 2017 – Kenntnisnahme

3. Rechnung 2017 – Genehmigung

4.  Bebauungsplan Inwil Dorf und Teilrevision des Zonenplans  
GS Nr. 711 (teilweise)

5.  Gebietsplanung Unterfeld Nord, Baar – Teilrevision Zonenplan  
und Bauordnung

6. Teilrevision Bebauungsplan Winzrüti, Allenwinden

7.  Motion der FDP.Die Liberalen Baar und der SVP Baar für mehr Demokratie in 
der Gemeinde Baar – Entscheid über die Erheblicherklärung

Rechtsmittelbelehrung Stimmrechtsbeschwerde
Gestützt auf § 17 bis des Gemeindegesetzes (GG; BGS 171.1) in Verbindung mit  
§ 67 des Wahl- und Abstimmungsgesetzes (WAG; BGS 131.1) kann wegen Verlet-
zung des Stimmrechts und wegen Unregelmässigkeiten bei der Vorbereitung und 
Durchführung von Wahlen und Abstimmungen beim Regierungsrat Beschwerde 
geführt werden. Tritt der Beschwerdegrund vor dem Abstimmungstag ein, ist die 
Beschwerde innert zehn Tagen seit der Entdeckung einzureichen. Ist diese Frist 
am Abstimmungstag noch nicht abgelaufen, wird sie bis zum 20. Tag nach dem 
Abstimmungstag verlängert. In allen übrigen Fällen beträgt die Beschwerdefrist 
20 Tage seit dem Abstimmungstag (§ 67 Abs. 2 WAG). Bei Abstimmungs- und 
Wahlbeschwerden ist ausserdem glaubhaft zu machen, dass die behaupteten Un-
regelmässigkeiten nach Art und Umfang geeignet waren, das Abstimmungs- oder 
Wahlergebnis wesentlich zu beeinflussen (§ 68 Abs. 2 WAG).

Hinweis betreffend Stimmrecht
An der Gemeindeversammlung sind gemäss § 27 der Kantonsverfassung (BGS 111.1) 
alle in der Gemeinde Baar wohnhaften Schweizerinnen und Schweizer stimm-
berechtigt, die das 18. Altersjahr zurückgelegt haben und die nicht unter umfas-
sender Beistandschaft stehen (Art. 398 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 
ZGB; SR 210). Das Stimmrecht kann frühestens fünf Tage nach der Hinterlegung 
der erforderlichen Ausweisschriften ausgeübt werden.

Reklamengesuche
Im Erdgeschoss, Rathausstrasse 6, Baar, liegen folgende Baupläne zur Einsicht auf: 

Swisscom Immobilien AG, Alte Tiefenaustrasse 6, 3048 Worblaufen bei Bern, Pro-
jektverfasser APG/SGA AG, Giesshübelstrasse 4, 8027 Zürich, Plakatwerbeträger auf GS  
Nr. 1630, Rosentalweg, Auflage ab 11. Mai 2018; Einsprachefrist bis 30. Mai 2018.

Die Profile sind erstellt. Einsprachen sind gemäss § 45 des kantonalen Planungs- und Bau-
gesetzes mit Antrag und Begründung beim Gemeinderat Baar einzureichen.

AdventureRooms Zentralschweiz GmbH, Gerliswilstrasse 6, 6020 Emmenbrücke, 
Reklamen am Gebäude Assek.Nr. 113a auf GS Nr. 345, Langgasse 3, Auflage ab 11. Mai 2018; 
Einsprachefrist bis 30. Mai 2018.

Einsprachen sind gemäss § 45 des kantonalen Planungs- und Baugesetzes mit Antrag und 
Begründung beim Gemeinderat Baar einzureichen.
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Die Bibliothek freut sich, Sie zur Lesung mit

Martin Walker
Mittwoch, 23. Mai 2018, 20.15 Uhr
in der Rathus Schüür Baar, Rathausplatz 1

Martin Walker, gebürtiger Schotte, hat eine der schönsten Regionen Frankreichs 
zum Krimiland erhoben und damit die Dordogne überhaupt erst für die Literatur 
erschlossen. Die Ermittlungen führen Bruno in seinem zehnten Fall weit in die 
mittelalterliche Vergangenheit Frankreichs zurück, bis hin zu den Tempelrittern. 

Zweisprachige Lesung auf Englisch und Deutsch mit sehr hohem Unterhaltungs-
wert. Everybody is welcome!

Detaillierte Infos sind auf http://bibliothek.baar.ch/de/ unter der Rubrik Veranstal-
tungen abrufbar. 
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Bevölkerungsanlass «Treffpunkt Baar»
7. Juli von 9.00 bis 16.30 Uhr

Dort, wo Baar sich trifft!

Waldmannhalle, Wishalde, Altgasse, Blickensdorf

Weitere Infos erfahren Sie bald unter: www.treffpunktbaar.ch


